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Europas Schande oder Fortschritt? 

Die „Rückführungs-

Richtlinie“ der EU
 

Im September 2005 legte die Europäische Kommission (EK) einen Vor­
schlag für eine Richtlinie (RL) über gemeinsame Normen und Verfahren in
 
den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöri­
ger1 vor. Es dauerte beinahe drei Jahre, bis sich die Mitgliedstaaten der
 
Europäischen Union (EU) über den Text des Rechtsaktes einigen konnten.
 
Am 18. Juni 2008 stimmte auch das Europäische Parlament (EP) dem Vor­
schlag zu2, worauf dieser nach Überarbeitung durch Sprachjuristen am
 

GERHARD WEINHAPPEL,24. Dezember 2008 im Amtsblatt der EU unter der Nummer RL 2008/115/EG Referent in der Abt. I/7 
(EU-Koordination) des 
Bundesministeriums für Inneres. 

veröffentlicht wurde3. Die RL rief nach Zustimmung des EP ausgesprochen 
negative Reaktionen hervor. Im Zentrum der Kritik standen ua die Bestim­
mungen über die Dauer der Schubhaft und die Rechte unbegleiteter Minder­
jähriger.4 Für den Autor ergibt sich mit dieser Abhandlung die Gelegenheit,
 
der Kritik an diesen Teilen der RL nachzugehen. Zur Beurteilung der ange­
sprochenen Bestimmungen der RL bieten sich vor allem die Europäische
 
Menschenrechtskonvention des Europarates5 und die Kinderrechtskonven­
tion der Vereinten Nationen6 an. Die vorliegende Darstellung stellt eine
 
kurze Untersuchung eines Teils der RL dar. Um den Rechtsakt einer umfas­
senden Beurteilung zu unterziehen, bedarf es umfangreicherer Recherchen,
 
als sie der hier gegebene Rahmen ermöglicht. Zuletzt sei darauf hingewie­
sen, dass in der Arbeit vertretene Schlussfolgerungen ausschließlich die
 
Ansicht des Autors wiedergeben.
 

EU-KOMPETENZ UND EU-RECHTS- Personen, die sich illegal in einem Mit-
AKTE AUF DEM GEBIET DER gliedstaat aufhalten, treffen.8 

RÜCKFÜHRUNG ILLEGAL AUF- Die Diskussionen über eine gemeinsame 
HÄLTIGER DRITTSTAATS- Rückführungspolitik der EU-Staaten wur-
ANGEHÖRIGER den von der Europäischen Kommission 
Die Kompetenz der Europäischen Union, durch ihr Grünbuch über eine Gemein-
Normen zur Rückführung illegal aufhäl- schaftspolitik zur Rückkehr illegal auf­
tiger Drittstaatsangehöriger zu setzen, hältiger Drittstaatsangehöriger9, veröffent­
gründet sich auf den durch den Vertrag licht am 10. April 2002, in Gang gebracht.10 

von Amsterdam7 in den Gemeinschaftsver- Darin wurde bereits der mögliche Inhalt 
trag eingefügten Art 63 Abs 3 lit b des Ver- einer RL über Mindestnormen für Rück­
trags zur Gründung der Europäischen Ge- führungsverfahren umfangreich erörtert.11 

meinschaft (EGV). Auf dessen Grundlage Das Grundgerüst eines möglichen Rechts­
kann die Union einwanderungspolitische aktes wurde in der Folge in der Mitteilung 
Maßnahmen in den Bereichen illegale über eine Gemeinschaftspolitik zur Rück-
Einwanderung und illegaler Aufenthalt, kehr illegal aufhältiger Personen dar­
einschließlich der Rückführung solcher gelegt.12 
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Das Haager Programm stellt den Rah­
men der EU-Politik im Bereich Justiz und 
Inneres für die Jahre 2005 bis 2010 dar. 
Gemäß dem Programm wird als wesent­
lich erachtet, dass der Rat der EU (in der 
Folge: Rat) die Beratungen über Mindest­
normen für Rückkehrverfahren zu Beginn 
des Jahres 2005 aufnimmt.13 

Dementsprechend legte die Kommis­
sion den Vorschlag eines Rechtsaktes am 
1. September 2005 vor.14 Nach langwieri­
gen Verhandlungen unter den Mitglied­
staaten im Rat einerseits und zwischen Rat 
und EP andererseits, konnte eine politische 
Einigung über die RL am 18. Juni 2008 
erzielt werden.15 Zuletzt wurde die RL 
unter der Nummer 2008/115/EG im Amts­
blatt der EU am 24. Dezember 2008 kund­
gemacht.16 Der Großteil der Bestimmun­
gen ist von den EU-Mitgliedstaaten bis 
24. Dezember 2010 in ihrem nationalen 
Recht umzusetzen.17 

Die RL 2008/115/EG ist der 
vorläufig letzte Schritt einer 
Reihe von Rechtsakten zur 
Schaffung einer EU-weit 

gemeinsamen Vorgangsweise 
auf dem Gebiet der zwangs­

weisen Rückkehr.18 

So regelte Art 23 des Schengener Durch­
führungsübereinkommens (SDÜ)19 bisher 
die Beendigung des Aufenthalts rechts­
widrig aufhältiger Drittstaatsangehöriger.20 

Demnach muss der illegal aufhältige Dritt­
ausländer nach Maßgabe des nationalen 
Rechts aus dem Hoheitsgebiet der Ver­
tragspartei abgeschoben werden, in dem er 
aufgegriffen wurde, soweit eine freiwillige 
Ausreise nicht erfolgt. Gleichzeitig wurde 
mit Art 24 SDÜ der Ausgleich finanzieller 
Ungleichgewichte aufgrund der Abschie­
beverpflichtung vereinbart. Durch die RL 
2001/40/EG21 wird sichergestellt, dass eine 
Rückführungsentscheidung eines Mitglied­

staates in einem anderen Mitgliedstaat 
vollstreckt werden kann, ohne dass dieser 
eine neue Rückführungsentscheidung er­
lassen muss.22 Unter den EU-Staaten wer­
den durch diese RL aber nur jene Rück­
führungsentscheidungen anerkannt, welche 
mit einer schwerwiegenden und akuten 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung oder die nationale Sicherheit 
begründet sind.23 Die finanziellen Un­
gleichgewichte, die sich aus der Anwen­
dung der RL unter den MS ergeben, werden 
nach dem Mechanismus der Entscheidung 
2004/191/EG des Rates ausgeglichen.24 

Weiters sollen durch die Entscheidung 
2004/573/EG gemeinsame Rückführun­
gen Drittstaatsangehöriger auf dem Luft­
weg aus zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
koordiniert werden.25 Zuletzt gehören 
Maßnahmen zur Unterstützung auf Tran­
sitflughäfen unter den zuständigen Behör­
den der Mitgliedstaaten bei unbegleiteten 
und begleiteten Rückführungen auf dem 
Luftweg zum Regelungsgegenstand der 
RL 2003/110/EG.26 

DIE BESTIMMUNGEN DER „RÜCK­
FÜHRUNGS-RL“ IM ÜBERBLICK 
Hinter der RL 2008/115/EG steht die 
Absicht, eine weitgehende Gleichbehand­
lung illegal in der EU aufhältiger Personen 
in allen Mitgliedstaaten zu gewährleis­
ten.27 Zu diesem Zweck werden gemein­
same Normen und Verfahren in den Mit­
gliedstaaten zur Rückführung festgelegt.28 

Gründe und Verfahren für die Beendigung 
eines rechtmäßigen Aufenthaltes fallen 
e contrario nicht in den Anwendungsbe­
reich der RL.29 

So finden sich im zweiten Kapitel der 
RL30 – nach den allgemeinen Bestimmun­
gen – Normen über das Prozedere zur 
Beendigung des illegalen Aufenthaltes. 
Die Mitgliedstaaten haben zunächst gegen 
alle illegal in ihrem Hoheitsgebiet aufhäl­
tigen Drittstaatsangehörigen eine Rück­
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kehrentscheidung zu erlassen. Darin ist 
von Amts wegen oder auf Antrag eine Frist 
zwischen sieben und 30 Tagen für die frei­
willige Ausreise einzuräumen. Verstreicht 
diese Frist oder wurde keine Frist vorgese­
hen (zB bei Fluchtgefahr, der Antrag auf 
einen Aufenthaltstitel wurde als offensicht­
lich unbegründet oder missbräuchlich ab­
gelehnt oder es besteht Gefahr für die 
öffentliche Ordnung, öffentliche Sicherheit 
und die nationale Sicherheit), so haben die 
Mitgliedstaaten in der Folge alle erforderli­
chen Maßnahmen zur Vollstreckung der 
Rückkehrentscheidung zu setzen. 

Als begleitende Maßnahme ist 
unter bestimmten Umständen 
von den Mitgliedstaaten ein 
Einreiseverbot zwingend zu 

verhängen. 

Dessen Dauer ist unter Betrachtung des 
Einzelfalles und grundsätzlich auf höchs­
tens fünf Jahre festzulegen. Weiters finden 
sich in diesem Kapitel Bestimmungen 
über den Aufschub der Abschiebung und 
zum Schutz unbegleiteter Minderjähriger. 

Kapitel 331 räumt den illegal aufhältigen 
Drittstaatsangehörigen Verfahrensgaran­
tien ein. So wird das Recht auf einen wirk­
samen Rechtsbehelf gegen die Rückkehr­
entscheidung sowie gegebenenfalls die 
Abschiebeanordung oder das Einreisever­
bot normiert. 

Das vierte Kapitel32 regelt Gründe und 
Bedingungen der Inhaftnahme zum Zwecke 
der Abschiebung. Schubhaft darf demnach 
nur verhängt werden, um die Rückkehr 
des Drittstaatsangehörigen vorzubereiten 
oder dessen Abschiebung durchzuführen. 
Beispielhaft werden Fluchtgefahr und die 
Umgehung oder Behinderung des Verfah­
rens als Haftvoraussetzungen genannt. Die 
Rechtmäßigkeit der Haft soll in regelmä­
ßigen Abständen überprüft werden. An 
dieser Stelle finden sich auch Bestimmun­

gen zu Haftbedingungen und zum Schutze 
von unbegleiteten Minderjährigen und 
Familien normiert. Eine Notfallsklausel 
räumt den Mitgliedstaaten das Recht ein, 
von bestimmten Garantien dieses Kapitels 
im Falle einer außergewöhnlich großen 
Zahl von Drittstaatsangehörigen, deren 
Rückkehr sicherzustellen ist, abzuweichen. 
Jedoch haben die Mitgliedstaaten auch in 
einer derartigen Lage alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Ver­
pflichtungen aus der RL nachzukommen. 

KRITIK AN DER RICHTLINIE 
Während die Einigung zwischen Parla­
ment und Rat über den Text von manchen 
als großer Fortschritt in der Bekämpfung 
der illegalen Migration gefeiert wurde33, 
löste sie massive Kritik von Nichtregie­
rungsorganisationen, politischen Gruppie­
rungen und Drittstaaten aus.34 Besonders 
beanstandet wurden die Regelungen über 
die Dauer der Inhaftnahme und das eine 
Rückkehrentscheidung begleitende Einrei­
severbot. Auch wurde die richterliche 
Kontrolle der Inhaftnahme als zu schwach 
bezeichnet. Die Bestimmungen brächten 
die Gefahr eines Rückschritts hinter beste­
hende Standards in den Mitgliedstaaten 
und setzten ein schlechtes Beispiel für 
Staaten außerhalb der EU.35 

Als weiterer Kritikpunkt wurde das Feh­
len ausreichender Garantien zum Schutze 
unbegleiteter Minderjähriger angeführt. 
Demnach wurde versäumt, die Kinder-
rechte vollständig zu respektieren und für 
das Kindeswohl zu sorgen. Die RL unter­
stütze die Festnahme Minderjähriger und 
eine Rückkehr sei auch gegen den Willen 
des Kindes möglich.36 

Noch schärfer fielen die Reaktionen von 
Staaten außerhalb der Union – insbeson­
dere jenen Lateinamerikas – aus. Deren 
Staatsoberhäupter fanden dazu Worte wie 
„Richtlinie der Schande“ oder „schein­
heilig, überzogen und undiplomatisch“.37 
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BEURTEILUNG DER KRITIK 
A) HAFTDAUER 
Zur höchstzulässigen Haftdauer stellt 
Art 15 Abs 1 RL 2008/115/EG das gene­
relle Erfordernis auf, die Haftdauer so kurz 
wie möglich zu halten. Die Haft ist nur so­
lange zulässig, solange Abschiebevorkeh­
rungen im Gange sind und diese mit der 
gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden. 
Die Haft endet jedenfalls, sobald sie nicht 
mehr rechtmäßig ist.38 Ebenso ist die in­
haftierte Person unverzüglich freizulassen, 
wenn keine hinreichende Aussicht auf 
Abschiebung mehr besteht oder die Haft­
voraussetzungen39 nicht mehr vorliegen.40 

Nach Art 15 Abs 5 leg cit haben die EU-
Staaten eine höchstzulässige Haftdauer 
festzulegen, die sechs Monate nicht über­
schreiten darf. Kritik erfuhr die RL auf­
grund Abs 6 leg cit, der es ermöglicht, den 
Zeitraum unter bestimmten Umständen 
um bis zu zwölf Monate zu verlängern. 
Somit ergäbe sich eine maximal zulässige 
Haftdauer von eineinhalb Jahren. Als 
Gründe, auf die sich eine Haftverlänge­
rung stützen kann, werden mangelnde Ko­
operationsbereitschaft seitens des Dritt­
staatsangehörigen und Verzögerung bei 
der Übermittlung der erforderlichen Un­
terlagen durch Drittstaaten genannt. Auf 
eine derartige Möglichkeit zur Verlänge­
rung der Haftzeit verzichtete die Kommis­
sion in ihrem ursprünglichen Vorschlag, in 
dem nur eine maximale, nicht erstreckbare 
Höchstdauer von sechs Monaten vorgese­
hen war.41 

Um eine Beurteilung der Regelung über 
die höchstzulässige Haftdauer vorzuneh­
men, ist zunächst zu bedenken, dass es 
zum Zeitpunkt der Annahme des Rechts­
aktes in neun Mitgliedstaaten der EU 
keine durch eine zeitliche Dauer festge­
legte Beschränkung der Haftzeit gab.42 

Letztendlich ist eine solche Regelung aber 
vor allem im Lichte der relevanten Grund­
rechte zu sehen. Tatsächlich lehnt sich 

Art 15 leg cit deutlicher an die relevante 
Norm der Europäischen Konvention für 
Menschenrechte (EMRK) und die auf 
deren Grundlage entwickelte Judikatur 
des Europäischen Gerichtshofes für Men­
schenrechte (EGMR) an als der ursprüng­
liche EK-Vorschlag. In Art 5 Abs 1 lit f 
EMRK wird man vergeblich nach einer 
höchstzulässigen Schubhaftdauer suchen. 
Dort ist zu lesen, dass einem Menschen 
auf gesetzlich vorgeschriebene Weise die 
Freiheit entzogen werden darf, „(…) wenn 
er rechtmäßig festgenommen worden ist 
oder in Haft gehalten wird, um ihn daran 
zu hindern, unberechtigt in das Staats­
gebiet einzudringen oder weil er von einem 
gegen ihn schwebenden Ausweisungs­
oder Auslieferungsverfahren betroffen ist.“ 

Der EGMR legt sich in seiner 
Judikatur zu dieser Norm 

nicht explizit auf eine höchst­
zulässige Dauer der Schubhaft 

fest, sondern beurteilt die 
Zulässigkeit der Länge der 

Schubhaft je nach den 
Umständen des Einzelfalls.43 

So urteilte der EGMR im Jänner 2008, 
dass die Haft nicht länger dauern sollte, 
als vernünftigerweise für den verfolgten 
Zweck der Außerlandesbringung oder 
Hinderung an der illegalen Einreise in das 
Staatsgebiet benötigt wird. Bei der Beur­
teilung der Zeit, die vernünftigerweise zur 
Erfüllung des verfolgten Zwecks benötigt 
wird, legte der Gerichtshof auch adminis­
trative Probleme zugrunde, die durch eine 
stark steigende Anzahl von Asylwerbern 
verursacht werden.44 Der Gerichtshof hat 
aber auch eine Schubhaftdauer von drei 
Jahren und sieben Monaten in einem Mit­
gliedstaat der EU für rechtmäßig erach­
tet.45 Der Gerichtshof stellte in der Rechts­
sache Chahal klar, dass Haft solange 
rechtmäßig ist, solange Maßnahmen zur 

http:werden.44
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Außerlandesbringung im Gange sind. Wer­
den diese vom ausweisenden Staat jedoch 
nicht mit der gebotenen Sorgfalt verfolgt, 
ist die Haft nicht mehr gerechtfertigt.46 Der 
Gerichtshof erkannte, dass im gegenständ­
lichen Fall durch die Behörde Überlegun­
gen von ernster und schwerwiegender Natur 
unternommen werden mussten, sodass es 
weder im Interesse des Beschwerdefüh­
rers, noch im öffentlichen Interesse gele­
gen hätte, eine überstürzte Entscheidung 
zu treffen.47 In der Länge der Haftdauer 
von drei Jahren und sieben Monaten sah 
der EGMR zwar Anlass zu schwerwiegen­
den Bedenken, unter Zugrundelegung der 
besonderen Umstände des Falles und des 
Umstandes, dass die Behörden den Fall 
sorgfältig prüften und ausreichend Garan­
tien zum Schutze vor willkürlicher Inhaft­
nahme gewährleistet wurden, wurde die 
Haftdauer als rechtmäßig erachtet.48 

In einem anderen Fall sah der EGMR 
allerdings bereits in einer Haftdauer von 
mehr als 90 Tagen eine Verletzung von 
Art 5 EMRK. Der Grundsatz der Rechtssi­
cherheit verlangt nämlich für den EGMR, 
dass die Bedingungen des Freiheitsentzu­
ges gesetzlich klar definiert und vorher­
sehbar sind. Nach der diesem Fall zu­
grunde liegenden Sach- und Rechtslage 
war durch nationales Gesetz die höchstzu­
lässige Schubhaftdauer auf 90 Tage be­
grenzt. Somit widersprach das unvorher­
sehbare Festhalten einer Person über die 
gesetzlich festgelegte Maximaldauer von 
90 Tagen hinaus dem Grundsatz der 
Rechtssicherheit und somit den Erforder­
nissen der EMRK.49 

Der Europarat hat ua unter Zugrundele­
gung dieser Judikatur des EGMR Leitli­
nien über die zwangsweise Rückkehr erar­
beitet. Diese verzichten ebenso auf die 
Empfehlung einer höchstzulässigen Haft­
dauer. Dazu ist dort lediglich zu lesen, 
dass die Dauer der Haft so kurz wie mög­
lich zu halten ist.50 

B) RECHTE DES KINDES – UNBE­
GLEITETE MINDERJÄHRIGE 
Die legislativen Tätigkeiten der EU haben 
zu einer Verrechtlichung des Begriffes der 
„unbegleiteten Minderjährigen“ geführt. 
Nach einer unverbindlichen Entschließung 
des Rates der EU sind unbegleitete Minder­
jährige Personen, „(…) die das achtzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
ohne Begleitung eines für sie nach Gesetz 
oder dem Gewohnheitsrecht verantwortlichen 
Erwachsenen in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates einreisen, solange sie sich 
nicht tatsächlich in der Obhut einer solchen 
Person befinden“.51 Als unbegleitete Minder­
jährige gelten auch solche, die nach Einreise 
ohne Begleitung im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates zurückgelassen werden. Die 
bisher erlassenen EU-RL, die sich auf diese 
Personengruppe beziehen, nehmen diese 
Definition im Wesentlichen wieder auf.52 

In Bezug auf die Vorkehrun­
gen zum Schutz unbegleiteter
 

Minderjähriger nach der 

RL 2008/115/EG fällt auf, dass
 
diese im Vergleich zu jenen im
 
ursprünglichen Vorschlag der
 
Kommission erweitert wurden.
 

In beiden Texten wird durch eine Gene­
ralklausel das „Wohl des Kindes“ hervor­
gehoben, das in Umsetzung der RL zu 
beachten ist.53 

Nach Art 10 Abs 1 RL 2008/115/EG ist 
vor Ausstellung einer Rückkehrentschei­
dung für unbegleitete Minderjährige Unter­
stützung durch geeignete Stellen zu ge­
währen.54 Weiters sieht Art 10 Abs 2 leg cit 
vor, dass sich die Behörden des rückfüh­
renden Staates vor Abschiebung zu verge­
wissern haben, dass der Minderjährige im 
Rückkehrstaat einem Mitglied der Fami­
lie, einem offiziellen Vormund oder einer 
geeigneten Aufnahmeeinrichtung überge­
ben werden kann.55 

35 
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Diesen Bestimmungen dienten wiederum 
die Leitlinien des Europarates als Vorbild, 
die sich ihrerseits an den einschlägigen 
Bestimmungen der UN-Kinderrechts­
konvention orientieren.56 So wurde die 
entsprechende Leitlinie zu Art 10 Abs 1 
RL 2008/115/EG, nach der vor allem 
rechtliche Unterstützung zu gewähren ist, 
ua auf Grundlage des Art 37 lit d der Kin­
derrechtskonvention erarbeitet. Zu den 
Vorkehrungen, die nach Art 10 Abs 2 
RL 2008/115/EG zu treffen sind, äußert 
sich der Kommentar des UN-Komitees für 
die Rechte des Kindes zur Kinderrechts­
konvention derart, dass in Abwesenheit 
der Fürsorge durch die Eltern oder eines 
Mitglieds des erweiterten Familienkreises 
grundsätzlich keine Rückkehr vorgenom­
men werden sollte. In einem solchen Fall 
sollen vor Rückkehr konkrete Vorkehrun­
gen zu Fürsorge bei der Rückkehr in das 
Herkunftsland getroffen werden.57 Auch 
das Flüchtlingshochkommissariat der Ver­
einten Nationen stellt fest, dass der Grund­
satz „zum Wohl des Kindes“ verlangt, dass 
eine Rückführung erst dann stattfinden 
darf, wenn ein geeigneter Betreuer im 
Herkunftsland zugestimmt hat, die Verant­
wortung für das Kind zu übernehmen.58 

Auch hinsichtlich Haftbedin­
gungen für Minderjährige
 

werden durch die 

RL 2008/115/EG verschie­

denste Vorkehrungen getroffen.
 

So ist vorgesehen, dass diese Personen­
gruppe soweit wie möglich in Einrichtun­
gen unterzubringen ist, die „(…) personell 
und materiell zur Berücksichtigung ihrer 
altersgemäßen Bedürfnisse in der Lage 
sind.“ Darüber hinaus müssen Gelegenhei­
ten zu „Freizeitbeschäftigung einschließ­
lich altersgerechter Spiel- und Erholungs­
möglichkeiten“ und, je nach Dauer des 
Aufenthalts, Zugang zu Bildung gewähr­

leistet werden. Weiters ist klargestellt, dass 
Minderjährige nur im äußersten Falle und 
für die kürzestmögliche angemessene 
Dauer in Haft zu nehmen sind.59 Dieser 
Text stellt damit eine Erweiterung der 
Garantien dar, die nach dem ursprüngli­
chen Kommissionsvorschlag eingeräumt 
werden sollten. Ursprünglich war lediglich 
vorgesehen, dass unbegleitete Minderjäh­
rige nicht in gewöhnlichen Haftanstalten 
und – sofern es das Wohl des Kindes ver­
langt – getrennt von Erwachsenen in vor­
läufigen Gewahrsam genommen werden 
sollten.60 

Mit dem nunmehr verabschiedeten Text 
wurden beinahe wortgleich die korrespon­
dierenden Leitlinien des Ministerkomitees 
des Europarates übernommen. Diese neh­
men hier außer an der Kinderrechtskon­
vention weiters Anleihe an den Regeln der 
Vereinten Nationen zum Schutz von 
Jugendlichen unter Freiheitsentzug.61 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Aus dem Dargelegten ist letztendlich der 
Schluss zu ziehen, dass die „Rückfüh­
rungs-RL“ hinsichtlich der untersuchten 
Bereiche der Schubhaftdauer und der Ga­
rantien für Minderjährige Standards fest­
legt, die keinesfalls selbstverständlich sind. 
So geht man bei der Schubhaft mit Fest­
setzung einer höchstzulässigen Dauer über 
das durch die EMRK vorgegebene Not­
wendige und die bisherige Praxis mancher 
EU-Mitgliedstaaten hinaus. Auch bei den 
vorgesehenen Rechten unbegleiteter Min­
derjähriger und der Inhaftnahme Minder­
jähriger orientiert sich die RL an interna­
tionalen Vorgaben, die in ihren Bereichen 
Standards setzen. 

In einigen Bereichen mag die Kritik, die 
der RL entgegengebracht wurde, sicher­
lich eine Berechtigung haben. Dabei ist 
aber der schwierige Diskussionsprozess, 
der sich im Rat der EU über zweieinhalb 
Jahre hinzog, im Auge zu behalten. Nicht 
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nur, dass es notwendig war, trotz quali­
fizierter Mehrheit einen Konsens unter 
24 Mitgliedstaaten (für Großbritannien, 
Irland und Dänemark ist die RL aufgrund 
von Sonderbestimmungen nicht verbind­
lich) zu erreichen. Auch im Europäischen 
Parlament stand die Entscheidung auf des 
Messers Schneide.62 Zuletzt bedurfte es 
noch einer Einigung zwischen den beiden 
EU-Organen über den Inhalt des Textes. 

Wäre diese nicht erfolgt, so hätte es einer 
zweiten Lesung gemäß den Regeln des 
Mitentscheidungsverfahrens bedurft. Dies 
hätte möglicherweise zu weiteren jahre­
langen Diskussionen oder gar zum Schei­
tern der RL geführt, womit man Verbesse­
rungen und vor allem einheitliche 
Mindeststandards innerhalb der EU ver­
hindert hätte. 
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